
43. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

IV. P e r i ode , 6. Ap r i l 1960. 

I n h a l t : 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt wird die Abwesenhei t des 1. Lhstv-
Norbert Horva tek und Lhstv. Dipl. Ing. Tobias 
Udier 

A u f l a g e n : 

Antrag der Abgeordneten Bammer, Sebastian, 
Wurm, Gruber und Genossen, Einl.-Zahl 347, betref
fend die Koordinierung aller durch die öffentlichen 
Gebietskörperschaften geförderten Bauvorhaben 
durch Erstellung eines Rahmenbauprogrammes für 
mehrere J ah re : 

Antrag der Abgeordneten Zagler, Schabes, Edlin-
ger und Röber, Einl.-Zahl 348, betreffend die Über
nahme der Verbindungsstraße Ligist—St. Stefan ob 
Stainz als Landesstraße; 

Ant rag der Abgeordneten Zagler, Schabes, Edlin-
ger und Röber, Einl.-Zahl 348, betreffend die Über
nahme der Verbindungsstraße Ligist—St. Stefan ob 
Stainz als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten Zagler, Schabes, Gruber, 
Wurm und Genossen, Einl.-Zahl 349, betreffend 
Schaffung von Ausweich-Industrien für das west-
steirische Kohlenrevier; 

Antrag der Abgeordneten Bammer, Hofmann, 
Operschall, Afritsch und Genossen, Einl.-Zahl 350, be
treffend die Fortsetzung der Elektrifizierungsarbei
ten an den steirischen Strecken der Osterreichischen 
Bundesbahnen; 

Ant rag der Abgeordneten Sebastian, Bammer, 
Wurm, Röber und Genossen, Einl.-Zahl 351, betref
fend Schritte bei der Bundesregierung wegen Über
prüfung der Verordnung des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 27. J änner i960, BGBl. Nr. 28/ 
1960, betreffend Änderung des Geschäftsplanes in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 352, betreffend den 
Abverkauf von 7305 m2 Grund aus dem Besitzstand 
des Landeskrankenhauses Mürzzuschlag an d ie . 
jStadtgemeinde Mürzzuschlag zum Preise von 
204.540 S zwecks Errichtung von Wohnhausbauten 
durch die Stadtgemeinde; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 353, betreffend die 
Genehmigung außer- und überplanmäßiger Ausga
ben gegenüber dem Landesvoranschlag 1960 zur Be
deckung v on Ausgabenverpflichtungen auf Grund 
von Vergebungen verschiedener Lieferungen und 
Leistungen im J ah re 1959; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 354, betreffend die 
Genehmigung einer überplanmäßiger Ausgabe bei 
H.-P. 339,703 in der Höhe von 25.000 S für den Auf
bau eines Festwagens des Landesbauamtes anläß
lich des zum Abschluß des Steirischen Gedenkjahres 
s tat tgefundenen Festzuges, wobei die Bedeckung die
ser Mehrausgabe bei H.-P. 61,51 . (Projektierungs
kosten) gefunden wurde; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 90, Gesetz, mit 
dem das Benützungsabgabegesetz ergänzt wird (Be
nützungsabgabegesetznovelle. 1960); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 357, betreffend die 
Übernahme der Landesbürgschaft für Darlehen an 
Förderungswerber im Sinne des Wohnbauförde-
rungsgesetzes 1954; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 358, betreffend die 
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für den 

Amtsgebäudeneubau der Bezirkshauptmannschaft 
Liezen in der Höhe von 800.000 S und deren Be
deckung; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 359, betreffend Herta 
Douschan, Witwe nach dem am 19. November 1959 
verunglückten und am 20. November 1959 verstor
benen Kontrollor Herbert Douschan, gnadenweise 
Zuerkennung des Erziehungsbeitrages und der Kin
derzulage; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 360, betreffend die 
Genehmigung zur Aufnahme eines Darlehens von 
720.000 S beim Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
zur Finanzierung der Baukosten für ein Personal
wohnhaus mit 10 Kleinwohnungen auf der landes
eigenen Liegenschaft Parzelle Nr. 917, Wiese, 
EZ. 477, KG. Graz VI., Jakomini , und zur grund-
bücherlichen Sicherstellung dieses Darlehens auf der 
Bauliegenschaft durch den Steiermärkischen Landtag; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 361, betreffend die 
Übernahme der Landeshaftung als Bürge und Zah
ler für steirische Gemeinden, die sich um die Ge
währung von Darlehen aus dem Hochwasserschä
den-Fonds bemühen (888). 

E i n g e l a n g t : 

Ersuchen des Bezirksgerichtes Feldbach, Einl.-
Zahl 355, um Zustimmung zur strafgerichtlichen Ver
folgung des Landtagsabgeordneten Alois Lafer we
gen eines Verkehrsunfalles 

Z u w e i s u n g e n : 

Anträge, Einl.-Zahlen 347, 348, 349, 350, 351, der 
Landesregierung; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahlen 352, 353, 354, 357, 
358, 359, 360 und 361, dem Finanzausschuß; 

Schreiben des Bezirksgerichtes Feldbach, Einl.-
Zahl 355, und die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 90, 
dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß 

A n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten Wallner , Lafer, Koller, 
Dr. Pittermann, Ertl, Ebner und Lackner Karl, be
treffend Zurverfügungstellung s tärkerer Budgetmittel 
für die Förderung der Entwässerung versumpften 
Kulturbodens in unserem Lande; 

Antrag der Abgeordneten Vinzenz Lackner, Sturm, 
Operschall, Gruber und Genossen, betreffend Maß
nahmen zur Verbesserung der Lage auf dem Ar-
beitsmarkt im Bezirk Murau (889). 

M i t t e i l u n g e n : 

Beschluß der Steiermärkischen Landesregierung 
über die dem Steiermärkischen Landtag vorgelegte 
Regierungsvorlage zum Ant rag der Abgeordneten 
Dr. Pittermann, Dr. Rainer, Wegar t , DDr. Freunbich-
ler und DDr. Stepantschitz, Einl.-Zahl 53, betreffend 
Anrechnung von Vordienstzei ten bei den Distrikts
und Landesbezirkstierärzten; 

Erlaß des Bundeskanzleramtes vom 11. März 1960, 
bezüglich Landtagsbeschluß Nr. 323 vom 25. Februar 
1960 (Betriebsneugründungsgesetz) (889). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei-
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läge Nr. 85, Gesetz über die Berechnung und Ein
hebung der Gemeindeverbandsumlage. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (889). 
Redner: Abg. DDr. Hueber (889), Lh. Krainer (892), 

LR. DDr. Schachner-Blazizek (893), Lh. Krainer (893), 
LR. Fritz Matzner (894), Abg, DDr. Hueber (897), 
LR. DDr. Schachner-Blazizek (895), Abg. Dr. Kaan 
(895), Abg. Sebastian (896). 

Abstimmung (897). 

2. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 87, Gesetz, mit dem das.Gesetz vom 4. Juni 
1959, LGB1. Nr. 71, über den Ehrenring des Landes 
Steiermark abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. DDr. Freunbichler (897). 
Annahme des Antrages (897). 

3. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses, Eml.-Zahl 306, über die Anzeige 
des Herrn Ersten Landeshauptmannstellvertreters 
Norbert Horvatek gemäß § 28 Abs. 9 des Landesver
fassungsgesetzes. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (897). 
Annahme des Antrages (897). 

Beginn der Sitzung: 16.05 Uhr. 

1. Präsident Wallner: Hoher Landtag! Ich er
öffne die 43. Sitzung des Steiermärkisctien Land
tages und begrüße alle Erschienenen. 

Entschuldigt haben sich: 1. Lhstv. Norbert Hor
vatek und Lhstv. Dipl. Ing. Tobias Udier. 

Die Tagesordnung zu dieser Landtagssitzung habe, 
ich Ihnen bereits mit der Einladung bekanntgege
ben. Ich nehme die Zustimmung zu dieser Tages
ordnung an, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

Es l iegen folgende Geschäftsstücke auf: 

der Antrag der Abgeordneten Bammer, Sebastian, 
Wurm, Gruber und Genossen, Einl.-Zahl 347, be
treffend die Koordinierung aller durch die öffent
lichen Gebietskörperschaften geförderten Bauvor
haben durch Erstellung eines Rahmenbauprogram-
mes für mehrere Jahre; 

der Antrag der Abgeordneten Zagler, Schabes, 
Edlinger und Röber, Einl.-Zahl 348, betreffend die 
Übernahme der Verbind'ungsstriaße Ligist—St. Ste
fan ob Stainz als Landesstraße: 

der Antrag der Abgeordneten Zagler, Schabes, 
Gruber, Wurm und Genossen, Einl.-Zahl 349, be
treffend Schaffung von Ausweich-Industrden für das 
weststeirische Kohlenrevier; 

der Antrag der Abgeordneten Bammer, Hofmann, 
Operschall, Afritsch und Genossen, Einl.-Zahl 350, 
betreffend die Fortsetzung der Elektrifizierungsar-
bieiten an den. steirischen Strecken de r österreichi
schen Bundesbahnen; 

der Antrag der Abgeordneten Sebastian, Bammer, 
Wurm, Röber und Genossen, Einl.-Zahl 351, betref
fend Schritte bei der Bundesregierung wegen Über
prüfung der Verordnung des iBundesministeriums 
für Finanzen vom 27. Jänner 1960, BGBl. Nr. 28 / 
1960, betreffend Änderung des Geschäftsplanes in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 352, betreffend 
den Abverkauf von 7305 m2 Grund aus dem Besitz
stand des Landeskrankenhauses Mürzzuschlag an 

die Stadtgemeinde Mürzzuschlag zum Preise von 
204.540 S zwecks Errichtung von Wohnhausbauten 
durch die Stadtgemeinde; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 353, betreffend 
die Genehmigung außer- und überplanmäßiger Aus
gaben gegenüber dem Landesvoranschlag 1960 zur 
Bedeckung von Ausgabenverpflichtungen auf Grund 
von Vergebungen verschiedener Lieferungen und 
Leistungen im Jahre 1959; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 354, betreffend 
die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
bei H.-P. 339,703 in der Höhe von 25.000 S für den 
Aufbau eines Festwagens des Landesbauamtes an
läßlich des zum Abschluß des Steirischen Gedenk
jahres stattgefundenen Festzugies, wobei die Be
deckung dieser Mehrausgabe bei H.-P. 61,51 (Pro
jektierungskosten) gefunden wurde; 

das Ersuchen des Bezirksgerichtes Feldbach, Einl.-
Zahl 355, um Zustimmung zur strafgerichtlichen 
Verfolgung des Landtagsabgeordneten Alois Lafer 
wegen eines Verkehrsunfalles; 

die Regierunigsvorliagie, [Beilage Nr. 90, Gesetz, 
mit dem das Benützungsabgabegesetz ergänzt wird 
(Benützungßiabgabegesetznovell'e 1960); 

die Regierungsvorlage, Eiirü.-Zahl 357, betreffend 
die Übernahme der Landesbürgschaft für Darlehen 
an Förderungswerber im Sinne, des Wohnbauförde-
rungsgesetzes 1954; 

die Regierungsvorlage, Einll.-Zahl 358, betreffend 
die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für 
den Amtsgebäudeneuhau der Bezirkshauptmann
schaft Liezen im Ausmaß von 800.000 S und deren 
Bedeckung; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 359, betreffend 
Herta Douschan, Witwe nach dem am 19. November 
1959 verunglückten und am 20. November 1959 ver
storbenen Kontrollor Herbert Douschan, gnaden
weise Zuerkennung des Erziehungsbeitrages und 
der Kinderzulage; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 360, betreffend 
die Genehmigung zur Aufnahme eines Darlehens 
von 720.000 S beim Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds zur Finanzierung der Baukosten für ein Per
sonalwohnhaus mit 10 Kleinwohnungen auf der lan
deseigenen Liegenschaft Parzielle Nr. 917, Wiese, 
EZ. 477, KG. Graz VI., Jakomini, und zur grund-
bücherlichen Sicherstellung dieses Darlehens auf der 
Bauliegenschaft durch den Steiermärkisctien Land
tag; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 361, betreffend 
die Übernahme der Landeshaftung als Bürge und 
Zahler für steirische Gemeinden, die sich um die 
Gewährung von Darlehen aus dem Hochwasserschä
den-Fonds bemühen. 

Ich nehme d ie Zuweisung dieser Geschäftsstücke 
vor, wenn kein Einwand e rhöben wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

I c h w e i s e z u : 

die Anträge, Einl.'-Zahlen 347, 348, 349, 350, 351, 
der Landesregierung; 

die Regierungsvorlagen, Ednl.-Zahlen 352, 353, 
354, 357, 358, 359, 360 und 361, dem Finanzausschuß; 
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das Schreiben des Bezirksgerichtes Feldbach, Einl.-
Zahl 355, und die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 90, 
dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß. 

Ich nehme die Zustimmung zu diesen Zuweisun
gen an, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

Eingebracht wurden folgende Anträge: 

der Antrag der Abgeordneten Wallner, Lafer, 
Koller, Dr. Pittermann, Ertl, Ebner und Lackner Karl, 
betreffend Zurverfügungstellung s tärkerer Budget
mittel für die Förderung der Entwässerung ver
sumpften Kulturbodens in unserem Lande; 

der Antrag der Abgeordneten Lackner Vinzenz, 
Sturm, Operschall, Gruber und Genossen, betreffend 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt im Bezirk Murau. 

Die gehörig unterstützten Anträge werden der 
geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt. 

Ich teile mit, daß die Steiermärkische Landesre
gierung ihre Vorlage zum Antrag der Abgeordne
ten Dr. Pittermann, DT. Rainer, Wegart , DDr. Freun-
bichler und DDr. Stepantschitz, betreffend Anrech
nung von Vordienstzeiten bei Distrikts- und Lan
desbezirkstierärzten zurückgezogen hat, nachdem 
auch bereits der Finanzausschuß die Zurückziehung 
dieses Antrages durch die Antragsteller zur Kennt
nis genommen hatte. 

Dieser Gegenstand bedarf daher keiner weiteren 
Behandlung. 

Schließlich teile ich noch mit, daß der Beschluß 
des Steiermärkischen Landtages vom 25. Februar 
1960, womit die Bundesregierung ersucht wurde, 
gesetzgeberische Maßnahmen über die zeitliche Be
freiung von Bundesabgaben bei der Errichtung von 
Betrieben in Gebieten, die von der Kohlenabsatz
krise und Arbeitslosigkeit bedroht sind, einzulei
ten (Betfiiebsneugründüngsgesetz), der Bundesregie
rung übermittelt wurde. Mit Erlaß vom 11. März 
1960 hat nun das Bundeskanzleramt bekanntgege
ben, daß der Ministerrat diese Resolution zur Kennt
nis genommen und zwecks Prüfung den Mitgliedern 
des zur Behandlung der Kohlenfrage bereits ein
gesetzten Komitees bekanntgegeben hat. 

Wir gehen nun zur Tagesordnung über: 

1. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 85, Gesetz über die Berechnung und Ein

hebung der Gemeindeverbandsumlage. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. R a i n e r . Ich er
teile ihm das Wort, 

Berichterstatter Abg. Dr. Rainer: Hoher Landtag! 
Das Bundeskanzleramt hat mit Erlaß vom 10. Sep
tember 1959 mitgeteilt, daß die Bundesregierung 
gegen den Gesetzesbeschluß des Steiermärkischen 
Landtages vom 25. Juni 1959, mit dem das Gesetz 
vom 13. Juni 1953 über die Berechnung und Ein
hebung der Gemeindeverbandsumlage neuerlich 
abgeändert wird, gemäß Artikel 98 des Bundesver
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 Einspruch 
erhoben und der in diesem Gesetzasbeschhiß vor
gesehenen Mitwirkung von Biundlesorganen bei sei
ner Vollziehung die Zustimmung gemäß Artikel 97 

Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1929 verweigert hat. Dieser Einspruch 
wurde damit begründet, daß das Bundesinteresse 
diesem Gesetzesbeschluß zuwiderläuft, so daß die 
Mitwirkung der Finanzbehörden des Bundes, die 
bei Vollziehung des Gesetzes erforderlich wäre, ver
weigert würde. Der vorliegende Entwurf hat auf 
die Anregungen der Bundesregierung Rücksicht ge
nommen und zur Gänze dem Einspruch der Bundes
regierung Rechnung getragen. Die Gemeindever
bände werden also in Zukunft, selbst zusehen müs
sen, wie sie von ihren bezirksangehörigen Gemein
den die Gemeindeverbandsumlage überhaupt und 
rechtzeitig selbst erhalten, um ihre Fürsorgeaufga
ben erfüllen zu können. 

Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß hat sich 
in seiner letzten Sitzung mit der Vorlage beschäf
tigt, und ich bin vom Ausschuß beauftragt worden, 
den Antrag zu stellen, der Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 85, die Zustimmung zu erteilen. 

Präsident: Zum Wor t gemeldet hat sich Abg. 
Dr. H u e b e r . Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. DDr. Hueber: Hoher Landtag! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Der Herr Berichterstatter hat 
schon dargelegt, w>arum der Steiermärkiische Land
tag neuerlich das vorliegende Gesetz über die Be
rechnung und Einhebung der Gemeindeverbandsum
lage in geänderter Fassung beschließen muß. Der 
Grund hiefür liegt in einem Einspruch der Bundes
regierung, die nun auf einmal die Einbehaltung der 
Gemeindeverbandsumlage durch das Land von den 
Ertragsanteilen der Gemeinden als sowohl gegen 
die Bundesinteressen zuwiderlaufend als auch als 
verfassungswidrig ansieht. Und zum andern deshalb, 
weil die Bundesregierung nun auf einmal die Mit
wirkung der Finanzbehörden des Bundes bei der 
Vollziehung des Gesetzes verweigert . Und dies 
alles, nachdem durch etwa 10 Jahre hindurch dieses 
Gesetz in der ursprünglichen Fassung gegolten hat 
und jeweils auf Grund des Finanzausgleichsgesetzes 
vom Landtag e rneuer t wurde. 

Meine Damen und Herren! Die Bundesregierung 
hat eine sehr subtile Begründung für ihren Ein
spruch gegeben. Zunächst mußte sie sich überhaupt 
einmal klar werden, ob der Gesetzesbeschluß des 
Steiermärkischen Landtages vom 25. Juni 1959 be-
einsprucht werden kann, nachdem es sich ja hier 
um eine Novellierung des Gesetzes vom 13. Juni 
1953 gehandelt hat. Aber die Bundesregierung ver
weist auf die Judikatur des Verfaissunigsgerichts-
hofes, wonach die Verlängerung'der Gültigkeit eines 
Gesetzes und seine Wiederinkrafitisetzung einer Neu
fassung gleichkäme und weshalb das Gesetz in sei
ner ursprünglichen Fassung, also in der Fassung 
von 1953, zur Gänze zur Diskussion stünde. Die 
Einbehaltung der den Gemeinden zustehenden Er
tragsanteile wird deshalb als verfassungswidrig an
gesehen, weil die Länder verpflichtet sind, die den 
Gemeinden gebührendien Anteile diesen, bis späte
stens Zehnten jenes Monats zu überweisen, der 
dem Monat nachfolgt, in welchem sie selbst die An
teile seitens des Bundes empfangen haben. Diese 
Bestimmung könne nach Auffassung der Bundes
regierung und des Bundeskanzleramtes nicht an
ders verstanden werden, als daß die Gemeinde-Er-
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tragsanteile ungeschmälert den Gemeinden zukom
men müßten bzw. nur um die bundesgesetzlich er
laubten Einbehaltungen geschmälert, zur Auszah
lung gebracht werden müßten. Dies sei also nun 
auf einmal verfassungswidrig. Trotz der entgegen
zuhaltenden Bestimmung des § 11 Abs. 3 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes. Aber die Hohe Bundesre
gierung erblickt auch die Verfassungswidrigkeit 
der Einbehaltung dieser Gemeindeverbandsumlage 
darin, daß § 16 Abs^. 2 des Finanzverfassungsgesetzes 
eine Zwangsvollstreckung in Gememdeanteiile ver
bietet. Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
daß eine solche Einbehaltung einer Zwangsvoll
streckung gleichkomme, zumindest e ine Zwangs
vollstreckung besonderer Art darstelle, und auch 
aus diesem Grund wird die Verfassungswidrigkeit 
einer gesetzlichen Bestimmung nunmehr behaup
tet, die durch etliche 10 Jahre hindurch unbeein-
sprucht geblieben ist. Abe.r auch die Mitwirkung 
der Finanzbehörden des Bundes "wird nun verwei
gert. Man hat festgestellt, daß die für die Einhe
bung der Gemeindeverbandsumlage in der Buch
haltung der Finanz-Landesdirektion zu leistende 
Mehrarbeit mit 6—7 Tagen Arbeit eines Beamten 
veranschlagt werden müsse, und dies sei bei dem 
Personalstand der Finanz-Landesdirektion eine der
artige Mehrbelastung des Bundes, die der Bund 
nicht mehr t ragen könne. 

Ich habe Ihnen dies, meine sehr verehrten Da
men und Herren des Hohen Hausfes, dargelegt, weil 
hier die Hohe Bundesregierung mit größter Mühe 
und müt subtilster Untersuchung e inen Splitter in 
unserem Auge entdeckt hat und diesen Splitter nun
mehr entfernen will, während aber die Hohe Bun
desregierung den Balken, den sie selbst im Auge 
trägt, bei dieser Untersuchung nicht beachtet hat 
bzw. geflissentlich übergangen ist. Um die ver
fassungsrechtliche Grundlage dieses Gesetzes steht 
es ja tatsächlich sehr mangelhaft. Denn die ver
fassungsrechtliche Grundlage müßte ausgehen von 
einer rechtlichen Existenz und einem rechtlichen 
Bestand der Gemeindeverhände. Es heißt im § 3. 
Abs. 2 des Finanzverfassungsgesetzes: . . . „Soweit 
Gemeindeverbände am Tage des Inkrafttretens die
ses 'Bundesverfassungsgesetzes bestehen, regelt die 
Landesgesetzgebung die Umlegung ihres Bedarfes." 
Es wird ausdrücklich hervorgehoben: „Soweit sie 
bestehen". Darunter kann nur ein tatsächlicher Be
stand gemeint sein, denn der rechtliche Bestand der 
Gemeindeverbände wurde bisher noch nicht ge
regelt. Es heißt hier im Kommentar zur Finanzaus
gleichsgesetzgebung von Pfaundler dazu: „Es bleibt 
wohl ein einzigartiger Vorgang, daß ein Verfas
sungsgesetz auf den tatsächlichen Bestand von Ge
meindeverbänden nur bedingt verweist, ohne ihnen 
mit einem solchen Hinweis eine verfassungsrecht
liche Grundlage zu geben. Dies hätte schon erfol
gen müssen, bevor das Gesetz von ihrem Bestände 
sprach." 

Hoher Landtag! Wir haben diese Frage der noch 
nicht erfolgten rechtlichen Regelung der Gemeinde
verbände und damit der Fürsorgeverbände bereits 
einmal in diesem Hohen Haus vor Jahren ange
schnitten, und zwar war das am 13. Jun i 1953. Wi r 
haben bei dieser . Sitzung des Steiermärkischen 
Landtages auch einen Antrag eingebracht, in dem 

wir an die Landesregierung appelliert haben, sie 
möge durch Vorsprache bei der Bundesregierung 
erwirken, daß diese die Rechtsnachfolge hinsicht
lich der ehemaligen Bezirksfürsorgeverbände bzw. 
Landkreise und deren Vermögen umgehend einer 
gesetzlichen Regelung zuführt. 

Ich darf nun kurz die Problematik dieser Ange
legenheit dem Hohen Haus noch einmal vor Augen 
führen. Mit der Einführung des Deutschen Für
sorgerechtes durch eine Verordnung vom 3. Sep
tember 1938 wurden als Träger der öffentlichen 
Fürsorge Bezirksfürsorgeverbände eingeführt, wel
che die Ortsgemeinden in dieser Aufgabe abgelöst 
haben und als Gemeindeverbände für den Verwal
tungsbezirk jeder Bezirkshauptmannschaft errich
tet wurden. Das Ostniarkgelsefe vom 14. April 
1939 hat an Stelle der Bezirkshauptmannschaften 
Landkreise als staatliche Verwaltungsbezirke und 
als Selbstverwaltungskörperschaften gesetzt. Gemäß 
der ersten Durchführungsverordnung zu diesem Ost
markgesetz übernahmen die Landkreise die Auf
gaben der Gemeindeverbände, welche damit zu be
stehen aufgehört haben. Als Selbstverwaltungskör
perschaften waren die Landkreise ebenso wie die 
früheren Bezirksfürsorgeverbände selbständige ju
ristische Personen. Die Landkreise wurden nach der 
Wiedererrichtung der Republik Österreich beseitigt. 
Die vorläufige Verfassung vom 1. Mai 1945 sieht 
vor, daß die Verwaltungsbezirke zur Besorgung der 
ihnen eigenen wirtschaftlichen, sozialen und kul
turellen Angelegenheiten als Selbstverwaltungs
körper ausgestaltet und zur Besorgung dieser An
gelegenheiten provisorische Bezirksverbände er
richtet werden sollen. Auch diese provisorischen 
Bezirksverbände sollten nach § 8 des Behördenüber
leitungsgesetzes vom 20. Juli 1945 in die von den 
Landkreisen geführte Selbstverwaltung in jedem 
Verwaltungsbezirk übergehen. Zur Errichtung der 
provisorischen Bezirksverbände bedarf es eines 
Bundesgesetzes, gemäß § 8 Abs. 5 des Verfassungs
übergangsgesetzes eines Bundesverfassunigsgeset-
zes. Ein solches Bundesverfassungsgesetz ist bisher 
nicht •erlassen worden. Die Bestimmungen dies deut
schen Fürsorgerechtes wurden zwar als weiterhin 
giltig erklärt und den Bezirksverwaltungsbehörden 
die einstweilige Führung der Geschäfte der Be
zirksfürsorgeverbände übertragen. Eine gesetzliche 
Regelung ist bis heute noch nicht erfolgt. 

Dies hat zu einer ganz großen Rechtsunsicherheit 
geführt. Die Gerichtshöfe haben sich besonders 
schwer getan, die Parteistellung, geschweige denn 
die Rechtspersönlichkeit dieser Fürsorge- bzw. Ge
meindeverbände zu begründen. Zunächst hat man 
überhaupt diese Rechtspersönlichkeit und Partei
stellung bei den Gerichtshöfen abgelehnt. Ich darf 
vielleicht auf ein besonders krasses Erkenntnis der 
obersten Rückstellungskommission verweisen, auf 
die Entscheidung vom 5. März 1949, wonach einem 
früheren Landkreis als Sel'bstverwaltungskörper die 
Rechtspersönlichkeit mangelt und es sich nach Auf
fassung der obersten Rückstellungskommission 
beim Vermögen der Gemeindeverbände um herren
loses Vermögen handelt, für welches ein Kurator 
zu bestellen wäre. Sehr langsam ist in der Rechts
sprechung durchgedrungen, Parteistellung und 
Rechtspersönlichkeit bei den Gemeindeverbänden 
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anzunehmen, weil diese nicht nur als Beklagte 
wiederholt belangt worden sind, sondern auch als 
Kläger auftreten mußten. Auch der Oberste Ge
richtshof hat sich in seiner Entscheidung vom 
23. Dezember 1958 zur Anerkennung der Partei
stellung und Rechtspersönlichkeit durchgerungen. 
In dieser Entscheidung wird nochmals auf die ent
scheidende Frage hingewiesen, ob den Bezirksfür
sorgeverbänden Rechtspersönlichkeit zukommt, 
welche Frage sowohl von der Rechtssprechung als 
auch von der Rechtslehre verschieden beantwortet 
wurde. Ein Teil der Rechtssprechung und Rechts
lehre hat auch den Bezirksverbänden die Rechts
persönlichkeit zuerkannt, der andere Teil hat sie 
verneint, wobei die Meinungen vertreten1 wurden, 
Träger der Fürsorgeverwaltung sei das Land oder 
als Träger derselben sei die Gesamtheit der Orts
gemeinden des betreffenden Verwaltungsbezirkes 
anzunehmen, die durch den Bezirkshauptmann ver
treten werden. Der Oberste GeTiichtehof hat sich 
letzten Endes zur Recbtsansicht durchgerungen, daß 
den Bezirksfürsorgeverbänden Reehtsperönliicbkeit 
zukommt und daß diese Bezirksfürsorgeverbände 
auch, solange sie keine ordnungsmäßig beistellten 
e igenen Organe haben, durch dten Bezirkshauptmann 
ver t re ten werden, zumal dieser faktisch die Agen
den des Bezirksfürsorgeiverbandes mit offensichtli
cher Billigung des Gesetzgebers führt. 

Diesen unbefriedigenden Zustand haben wir be
reits in der Landtagssitzung vom 13. Juni 1953 dar
gelegt. Ich darf vielleicht auf diese Sitzung vom 
13. Juni 1953 zurückblenden, in der mir damals der 
Herr Landeshauptmann Krainer erwidert hat: „Die 
Ausführungen des Herrn Dr. Hueber könnten in 
diesem Hause den Eindruck erwecken, als ob die 
Volksvertretungen im Lande und Bunde, seit 1945 
nicht darauf bedacht gewesen wären, allmählich 
wieder eine Rechtsordnung in Österreich und in 
Steiermark herzustellen. Wir wissen aber, daß alle 
Gesetze des Nationalrates dem Alliierten Rate zu
geleitet werden müssen und daß besonders für Ver
fassungsgesetze die Übereinstimmung des Alliierten 
Rates notwendig ist. Wenn bisher davon Abstand 
genommen wurde, Gesetze durch die Regierung 
dem Nationalrat zuzuleiten, die zweifellos zur Ord
nung dringend notwendig wären, so ist diese Nicht
erfüllung einzig und allein darauf zurückzuführen, 
daß man in keinem Fall, wenn Verfassungsgesetze 
zu beschließen sind, weiß, ob man überhaupt beim 
Alliierten Rat damit durchkommt. Meine Überzeu
gung ist auch, daß es eines Staates wie des öster
reichischen unwürdig ist, sich von den Alliierten vor
schreiben zu lassen, ob das eine oder andere Ge-

' setz Geltung bekommen soll oder nicht." Und ab
schließend hat der Herr Landeshauptmann erklärt: 
„Es ist kein schlechter Wille, auch nicht Unkenntnis 
die Ursache, daß wir in einer Reihe von Fragen 
der staatlichen Verwaltung nicht die notwendige ge
setzliche Grundlage haben, sondern der Umstand, 
daß wir, wenn wir auch dagegen immer wieder 
protestieren, doch zur Kenntnis nehmen müssen, 
daß diese endgültige Ordnung, die von uns allen 
so sehr gewünscht wird, erst dann eintreten wird, 
wenn dieses österreichische Land einmal seine Frei
heit und Souveränität erreicht haben wird." Es wa
ren damals die Ausführungen des Herrn Landes

hauptmannes von großem Beifall begleitet. Seither 
ist Österreich frei geworden. Die Besatzer haben 
das Land verlassen und wir werden demnächst die 
5jährige Befreiung feiern, hoffentlich auch in die
sem Hohen Hause. Aber, meine Damen und Her
ren, daß die Ordnung hergestellt worden wäre, das 
können wir nicht feiern. Es wäre aber wohl an der 
Zeit, wenn auf diesem offenen Gebiete, das ein 
Rechtsvakuum darstellt, nunmehr eine rechtliche 
Ordnung einzieht, die dem inzwischen faktisch her
auskristallisierten Zustand eine gesetzliche Grund
lage verleiht. 

Meine Damen und Herren! Wir wissen, daß es 
hier mancherlei Schwierigkeiten gibt innerhalb der 
Koalition, aber auf welchem Gebiete gibt es in die
ser Koalition keine Schwierigkeiten? Es geht hier 
immer wieder um die Frage der sogenannten De
mokratisierung der Bezirksverwaltungen, um die 
Ausführung jener Verfassungsbestimmungen über 
die Gemeinden, die in der österreichischen Bundes
verfassung nur rein programmatisch vorgesehen sind. 
Wir wissen, hier prallen die Meinungen aufeinan
der, und wir wissen auch, daß die programmati
schen Bestimmunigen der Artikel 116 ff. der öster
reichischen Bundesverfassung niemals jene Aus
führung bekommen werden, wie sie damals bei der 
Beschlußfassung der österreichischen Verfassung ge
dacht war. Wir wissen, daß es zu einer solchen Aus
führung von Gebietsgemeinden nicht kommen wird. 
Aber auf der anderen Seite steht doch dem nichts 
im Wege, einen Zustand, wie er heute besteht, end
lich gesetzlich zu verankern. Das sind die Gemeinde
verbände, wie sie heute faktisch bestehen. Sie wer
den vertreten durch den Bezirkshaiuptmiann, und den 
Bezirkshauptleuten ha t man einen Beirat gegeben. 
Man könnte ja diesen Beirat so ausbauen, daß er 
eben den Gemeindeverband, den Fürsorgeverband 
darstellt und daß hier demokratisch abgestimmt 
wird und daß der Bezirkshauptmann in Fragen der 
Fürsorge nicht nur beraten wird, sondern daß ihm 
auch die Entscheidung durch ein demokratisches 
Organ abgenommen wird. Deshalb wird ja an den 
Agenden des Bezirkshauptmannes und an der Struk
tur der Bezirkshauptmannschaft sowie an der Ein
richtung der politischen Verwaltung nicht gerüttelt, 
damit ist nur der Schritt zur Gebietsgemeinde ja 
noch nicht getan, wie sie von der sozialistischen 
Fraktion gefordert wird. (LR. DDr. S c h a c h n e r -
B 1 a z i z e k : „Ich habe geglaubt, von der Bundes
verfassung wird sie gefordert, nicht nur von der so
zialistischen Fraktion!") Die Bundesverfassung ist 
hier nur rein programmatisch. Es sind dies Bestim
mungen, die keine Wirksamkeit erhalten haben und 
die erst einer Ausführungsgesetzgebung bedürfen, 
die wiederum nur ein Verfassungsgesetz sein kann. 
Dazu bedarf es der Zweidrittelmehrheit. Und wenn 
nur eine der großen Parteien des Nationalrates 
hier dagegen ist, kann es zu einem Verfassungs
gesetz im Sinne der Programmatik der Bundesver
fassung ja nicht kommen. Aber dies soll nicht hin
derlich sein, um den Gemeindeverbänden, den Be
zirksfürsorgeverbänden eine rechtliche Grundlage 
zu geben, um hier die Ordnung so zu fassen, wie 
sie sich nunmehr schon in der Praxis entwickelt hat 
und wie sie tatsächlich besteht. Nur um das geht 
es, und deshalb glauben wir, daß wir den Einspruch 
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der Bundesregierung zum Anlaß nehmen müßten, 
um die Hohe Landesregierung zu ersuchen, bei der 
Bundesregierung vorstellig zu werden, daß sie die 
rechtliche, Regelung der bisher nur tatsächlich be
stehenden Gemeinde'verbände bzw. Bezirksfür-
sorgeverbände im Wegö eines Bundesverfassungs
gesetzes ehestens herbeiführt. 

Es gibt natürlich auch andere Wege. Pfaundler 
schlägt in seinem Kommentar ein.Verfassungsgesetz 
vor, das lediglich den rechtlichen Bestand der Ge
meindeverbände legalisieren soll und wo die Ge
meindeverbände organhaft gar nicht ausgestaltet 
werden. Es geht der Vorschlag dahin, eine Verfas-
sungsbestiimmung zu treffen, wonach, solange als 
die im Artikel 116"—119 des Bundesverfassungsge
setzes vorgesehenen Gebietsgemeinden nicht er
richtet sind, im ganzen Bundesgebiet Gemeindever-
bände als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
mit Rechtspersönlichkeit bestehen sollten. Sie be
s tehen aus den nach politischen Bezirken zusammen
gefaßten Gemeinden und den außerhalb dieser Zu
sammenfassung s tehenden Städten mit eigenem 
Statut und werden durch die politische1 Behörde 
erster Instanz verwaltet. Ihre Aufgabe ist d ie Pflege 
der öffentlichen Fürsorge in jenem Umfang und in 
jener Richtung, die ihnen jetzt als Gemeindefür
sorgeverband' auferlegt ist. Die Landesgesetzgebung 
regelt d ie Umlage ihres Bedarfeis auf die ihnen: zu
gehörigen Gemeinden. (Lh. K r a i n e r : „Das exi
stiert ja de facto!") Ja, aber nur de facto und nicht 
de jure. Aber wir sind doch ein Rechtsstaat und 
man kann dem nicht entgegenharten, daß man mit 
einer de-facto-Regelung das Auslangen finden 
würde. Es geht darum, nach 15 Jahren hier eine 
Rechtsordnung zu schaffen, e in Verlangen, das uns 
Juris ten selbstverständlich erscheint. Der Vorschlag 
Pfaundlers wäre der unverbindlichste, indem ledig
lich die rechtliche Existenz dieser Gemeinde- bzw. 
Fürsorgeverbände festgestellt wird. Ich glaube, der 
Nat ionalrat bzw. das Parlament könnte darüber hin
ausgehen und sagen, es genügt nicht, nur die rein 
rechtliche Existenz festzustellen, man kann doch 
einen Gemeinde- oder Fürsorgeverband so aus
bauen, wie er faktisch bereits besteht. Der Beirat, 
der dem Bezirkshauptmann durch einen Erlaß der 
Landesregierung beigegeben wurde, soll eben dann 
das beschließende Organ sein und soll dem Be
zirkshauptmann in Fürsorgefragen die Entschei
dung abnehmen. Die Fürsorgefragen sollen durch 
e inen demokratischen Mehrheitsbeschluß der in 
diesem Organ vertretenlen Gemeinden, geregelt wer
den. Das bat mit der Demokratisierung der Bezirks
verwal tung nichts zu tun. Das ist lediglich nur die 
Legalisierung eines bisherigen de-facto-Zustandes 
und die Wiederherstel lung einer Ordnung, von der 
man gesaigt hat, solange die Alliliertien im Lande 
sind, könnten wir diese Ordnung, da sie der ein
helligen Zustimmung der alliierten Mächte bedürfe, 
nicht durchführen. Das ist alles, was wir in unse
rem Resolutionsantrag, den wir dem Herrn Präsi
denten überreicht haben, beantragen und zu er
zielen trachten. Dieser Resolutfonsantrag, meine 
Damen und Herren, lautet: „Die Landesregierung 
wird aufgefordert, bei der Bundesregierung dahin 
vorstellig zu werden, daß diese die rechtliche Re
gelung der bisher nur tatsächlich bestehenden Ge-

meindeverbärude bzw. Bezilrksfürsorgeverbände im 
Wege einießi Bundesverfassungsgesefees ehestens 
herbeiführt." 

Meine Damen und Herren des Hohen Landtages, 
wir l aden Sie ein, d iesem Resolutionsantrag zu
nächst Ihre Unterstützung zu geben und sodann 
diesem Resolutionsiantrag auch ihre Zustimmung zu 
erteilen. Wi r sind der Meinung, daß bei der Behand
lung dieser Gesetzesvorlage und bei der Erledi
gung des Einspruches der Bundesregierung, dem 
sich j a der Hohe Landtag fügt, Wir die Bundes
regierung aufmerksam machen sollen, daß hier seit 
15 J ah ren ein Rechts Vakuum besteht, das nicht mehr 
zu verantwor ten ist und das unseres Erachtens 
einer dringlichen rechtlichen Ordnung bedarf. (Bei
fall bei FPÖ.) 

Landeshauptmann Krainer: Wenn man die Rede 
des Herrn Dr. Hueber anhört, dann glaubt man, daß 
in Österreich eine schreckliche Rechtsordnung be
steht und eini Durcheinander und daß nur d ie Par
tei des Herrn Abgeordneten Dr. Hueber imstande 
sein wird, diese Rechtsordnung wieder herzustel
len. Wir stimmen gerne Ihrem Resolutionsantrag 
zu, aber Ihre Darstellung, daß eine Rechtsunsicher
heit derzeit besteht, weil noch keine bundesverfas
sungsgesetzliche Regelung erfolgt ist, ist eine reich
liche Übertreibung, die man nicht ernst nehmen 
kann. Der de-facto-Zustand ist der, daß jeder Be-
fürsorgte seine Fürsorgeunterstützung ordentlich 
und anständig bezieht, daß die Verwaltung, die 
durch den Bezirkshauptmann auch hinsichtlich des 
Gemeindeverbandes geführt wird, absolut in Ord
nung ist, in ganz Steiermark absolut i n Ordnung 
ist. 

Es is t auch nicht richtig, daß keine Rechts
grundlagen für die Existenz dieser Geimeindever-
bände bestehen. Es ist so, daß das Bundesverfas
sungsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz und auch 
das Behördenüberleitungsgesetz schon eine Deckung 
gewährt. Die Landesregierung hat auch nicht ohne 
gesetzlich vorhandene Hinweise den Beschluß ge
faßt, die Fürsorgebeiräte einzuführen. Jedenfalls ist 
der Zustand in seiner Auswirkung und in der Hand
habung in Ordnung, es fehlt lediglich die bundes
verfassungsgesetzliche Regelung, das ist richtig. 
(Abg. DDr. Hueber: „Eine verfassungsmäßige 
Rechtsgrundlage fehlt.") Sie können nicht sagen 
Rechtsgrundlage! (Abg. DDr. H u e b e r : „Die Verfas
sung ist das höchste Gesetz!") Jawohl, das wissen 
wir sehr genau, und eis gibt nur ganz wenige Leute, 
die sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigen. 
Diejenigen, die es eigentlich angeht, verspüren eine 
Unordnung nicht. Die Fürsorgeberechtigten kommen, 
zu ihrem Recht und haben die Möglichkeit e ines 
Einspruches bis zur Landesregierung, (Abg. DDr. 
H u e b e r : „Verfolgen Sie die Judikatur!") und die 

- Landesregierung sieht hier nach dem Rechten, so 
daß der Zweck, den die Fürsorgeverbände zu er
füllen haben, voll und ganz .erfüllt wird, trotzdem 
der Rechtszustand nicht verfassungsrechtlich klar
gestellt und noch nicht hergestellt ist. 

Ich möchte nur darauf verweisen, daß es nicht 
immer Glück bedeutet, für alles und jedes ein Ge
setz zu haben, ich möchte an Sie appellieren!, nicht 
in den Fehler zu viertallen, für jeden Schmarren ein 
Gesetz haben zu müssen. (Zwischenruf bei SPÖ1; „Das 
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nennen Sie Schmiarren!) Seien Sie froh, daß wiir 
dten Zustand haben, daß die Verbände ihre Funktion 
und ihre Aufgaben einwandfrei erfüllen, ob wir eine 
gesetzliche Grundlage besitzen oder nicht, ist nicht 
wesentlich. (Abg. DÖr. H u e b e r : „Wozu sind wir 
denn da?!") Das Wesentliche ist, daß der Mann 
oder die Frau, die die Fürsorge beansprucht, eine 
ordentliche Betreuung bekommt, und dieser Zustand 
ist gewährleistet. (Starker, anhaltender Beifall bei 
ÖVP.) 

LR. DDr. Schachner-Blazizek: Ich glaube, wenn man 
die Vorlage studiert und wenn man die vom Herrn 
Abg. Dr. Hueber rechtlich und tatsächlich weit aus
geführte Geschichte dieser Vorlage ansieht, kommt 
man unwillkürlich zu dem Gefühl, daß es sich hier 
um eine Maßnahme handelt, die in der österreichi
schen Geschichte ihre gewissen Parallelen hat. Als 
die Kaiserin Maria Theresia die Absicht hatte, aus 
Staatsnotwendigkelten die Stellung der adeligen 
Gutsherrschaften insofern zu verändern, als ihnen 
die behördliche Mitwirkung abgenommen werden 
sollte, hat sie einen sehr k lugen Schritt getan. Sie 
hat sich nicht ohneweiters frontal mit ihnen aus-
einandergestzt, sondern sie ha t ihnen nach und 
nach die finanziellen Grundlagen dadurch abgegra
ben, daß s ie ihnen die Abgabeneiinhebung entzog. 
Man hat bei dieser Vorlage das Gefühl, daß so 
e twas zumindest im Gange se in könnte. (Lh. 
K r a i n e r : „Aber Herr Kollege1, Sie werden doch 
nicht annehmen, daß Ihre Herren in der Regierung 
einen solchen Schritt gutheißen würden, sie haben 
ja mitgestimmt!") Es besteht eine Übereinstimmung, 
daß, wenn der Verfassungsdienst Bedenken gegen 
©ine Vorlage hat, in der Regierung zugestimmt 
wird. (Lh. K r a l h e r : „Das Innenministerium ist 
ja federführend, erheben1 Sie Ihre Anklagen gegen 
das Innenministerium!") Ich e rhebe keine Anklage, 
ich nehme zur Vorlage ebenso Stellung wie Sie und 
erkläre, daß ich kein sehr gutes Gefühl habe, wenn 
einer in der praktischen Welt so gut fundierten 
Einrichtung die finanziellen Grundlagen dadurch ab
gegraben werden, daß sich der Gemeindeverband 
sein Geld in Hinkunft bei den einzelnen Gemeinden 
suchen soll. So ähnlich hat sich doch der Herr Be
richterstatter ausgedrückt. Darin besteht e ine ge
wisse Gefahr für die Existenz der Gemeindever
bände. 

Was nun diese Gemeindeverbände anbelangt, 
so besteht kein Zweifel darüber, daß sich ihre 
rechtliche Fundierung durch die österreichische Ver
fassung schon seit dem J ah re 1849 wie ein roter 
Faden als Verheißungsbestimmung hindurchzieht, 
ohne daß es je zu der notwendigen Ausführung ge
kommen wäre. Diese Gemeindeverbände sind in der 
deutschen Ära als Kreisverbände rechtlich existent 
geworden, und nach Beseitigung der reichsdeutschen 
Vorschriften besteht 'ein Zustand, der rechtlich nicht 
in Ordnung ist. Das Finanzverfassungsgesetz, das 
Finanzausgleichsgesetz und das Behördenüberglei-
tungsgesetz sind keine hinreichenden verfassungs
rechtlichen Deckungen für die Existenz der Ge
meindeverbände und für die von ihnen zu vollfüh
renden behördlichen und sonstigen Aufgaben. Ich 
bin nicht der Meinung, Herr Landeshauptmann, daß 
man nicht für alles ein Gesetz haben soll. (Lh. 
K r a i n e r : „Wo kein. Kläger, da kein Richter!") 

Sicherlich gibt es viele Einrichtungen, für die ein 
Gesetz nicht notwendig ist, aber für so wesentliche 
Einrichtungen, wie es d ie Fürsorgeverbände sind, 
ist ein Gesetz unserer Auffassung mach erforder
lich. (Zwischenruf bei. ÖVP: „Wird auch nicht be
stritten!") Wenn man nämlich e twa zu dem Zu
stand gelangen würde, daß die Gemeindeverbände 
ihre Umlage nicht mehr ohneweiters hereinbekom
men, würde die Fürsorge nach und nach in den 
früheren Zustand zurückfallen und wieder auf 
die Gemeinden, übergehen. Ich glaube, wir alle 
möchten doch nicht haben, daß die auf die Be-
zirksebene gehobene Fürsorge wieder auf die Ge
meinden fällt; bei dem Unterschied der Leistungs
fähigkeit der Gemeinden wäre das unerträglich. 
Wir können uns nicht vorstellen, daß Almosen 
gegeben werden und daß in den leistungsschwachen 
Gemeinden das Einlegersystem wieder aufkommt, 
während in den leistungsstarken Gemeinden Für
sorge moderner Art gewährt wird.. 

Es gibt aber auch noch verschiedene andere Auf
gaben, deretwegen der Gemeindeverband eine Zu
kunft und Bedeutung haben wird. Ich weiß nicht, 
ob es nicht zweckmäßig wäre, sich damit zu befas
sen (LR P r i r s c h : „Einen besseren Finanzaus
gleich für die kleinen Gemeinden zu machen, das 
wäre zweckmäßig!"), daß vielleicht ein Teil des 
Berufsschulwesens auf die Gemeindeverbände der 
Bezirksebene' übertragen und ich glaube, daß diese 
Aufgaben dort wesentlich besser erfüllt werden 
können als von den einzelnen Gemeinden. Es wäre 
sehr zu überlegen, ob nicht auch noch eine1 Reihe 
anderer Aufgaben da sind, die in der Gemeinde 
nicht mehr gut erfüllt werden könnten, weil sie über 
ihnen Bereich hinausgreifen, die aber vom Lande 
zweckmäßigeTweise nicht erfüllt werden Sollen und 
bei einer bevölkerungsnahen VerwaltungBregelung 
eigentlich von den Bezirken getätigt werden müß
ten. 

Wir sind jedenfalls der Meinung, daß es not
wendig wäre, endlich e in Verfassungsgesetz über 
die Gemeindeverbände zu schaffen und die1 Ver
heißungsbestimmung der Bundesverfassung wenig
stens in der Form teilweise zu erfüllen, daß für die 
Fürsorge, für das Berufsschulwesen und für andere 
Aufgaben echte Geirteiindeverbände auf bezirklicher 
Basis entstehen. Daß es dort dann eine Demokrati
sierung gibt, daß dort die gewählten Gemeindever
treter mitbestimimen werden, das ist selbstverständ
lich, anders läßt sich die Aufgabe nicht lösen, aber 
deswegen kann die Stellung des Bezirkshauptman
nes als Vollzugsorgan der Landes- und Bundesver
waltung völlig unangetastet bleiben. Wir sind der 
Meinung, daß man dem Resolutionsantrag des 
Herrn Abg. Dr. Hueber absolut zustimmen sollte, 
weil die Bezirksebene als Verwaltungsinstanz, als 
echte Verwaltungsinstanz, als Gebietskörperschaft 
der Zukunft nicht aufzuhalten sein wird. Wir stim
men daher zu. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Landeshauptmann Krainer: Noch eine kurze Be
merkung, Hohes Haus, zu den aufgeworfenen Fra
gen. Es scheint so zu sein, oder die Meinung wurde 
geäußert, als seien die Gemeindeverbände und die 
Fürsorge in Gefahr und wir kämen in Ulriche-Zeiten 
zurück. (Abg. S e b a s t i a n : „Was tun aber die 
Gemeinden, wenn sie das Geld nicht hereinbekom-
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men?") Ja glauben Sie denn, daß ein Bürgiexmedster 
seine Pflichtaufgabe gegenüber dem Gemeinderver
band nicht1 erfüllen wird und steinen von uns be
schlossenen Anteil an den Bezirksverband nicht zah
len wird? Glauben Sie denn, daß die Bürgermeister 
dieses Landes, die in den letzten Jahren so Viel ge
leistet haben, lauter Spitzbuben sind, die nichts an
deres im Kopfe haben, als den Gemeindeverband 
zu schädigen? (Abg. S e b a s t i a n : „Das ist ja 
nur ein Theater!") (Verschiedene Zwischenrufe, Un
ruhe.) Wenn Sie1 d ie Behauptung aufstellen, daß die 
Gemeindeverbände ihr Geld nicht bekommen, dann 
verdächtigen Sie damit die •Bürgermeister. Es ist ja 
ganz selbstverständlich, daß die Bürgermeister und 
die Gemeinderäte diese Beträge abführen werden. 
Meine Herren, was Sie hier als ein Unglück be
trachten, ist ja in Wirklichkeit ein glückhafter Zu
stand, nämlich der Zustand der Selbstveranitwor-
tang. Sie haben es j a auch für notwendig gefun
den, nach dem die Grundsteuereinhebung im Natio-
nalrat beschlossen wurde, einen Antrag einzubrin
gen, eis möge doch der Finanzminister die Grund
steuer einheben. Darüber herrschte helle Freude. 
(Zwischenruf bei SPÖ: „Aber wo! In Niederöster-
r'eich, wir aber leben in der Steiermark!") Eine 
helle Freude haben die Bürgermeister, daß die 
Grundsteuerbeträge bei ihnen so gut eingehen, 
die über das Viertel hinaus und oft sogar für 
das ganze Jahr schon bezahlt worden sind. Und 
sie alle sagen, das ist die richtige Selbstverwaltung, 
wenn ich das Geld gleich in die Hand bekomme und 
nicht erst warten muß, bös es mir zugeteilt wird. 
Die Rechtslage läßt eben, das Kassierspielen des 
Landes nicht zu. Daher hat die Bundesregierung ' 
Einspruch erhoben, und jetzt werden die Bürger
meister dafür sorgen, daß die Verbände ihr Geld 
bekommen. Darauf können Sie sich verlassen. Es 
tritt eben nun der Zustand ein, daß bekannt wird, 
daß man nicht eine Stelle hat, wo. man das Geld 
hingeben muß, sondern der glückhafte Zustand der 
Selbstverantwortung. Ich bin froh, daß es zu dieser 
Regelung gekommen ist. (Lebhafter Beifall bei 
ÖVP.) 

LR. Fritz Matzner: Ich will Ihre Geduld nicht 
lange in Anspruch nehmen. Aber ich möchte doch, 
(zum Landeshauptmann gewendet) man kann es 
nicht anders nennen, die Entgleisung Ihrerseits im 
Namen aller Abgeordneten zurückweisen, daß je
mand der Meinung sein könnte, daß die Bürger
meister Spitzbuben sind. (Heftige Protestrufe bei 
ÖVP: „Unerhört!" „Eine Anmaßung, im Namen aller 
Abgeordneten zu sprechen!") (Abg. Dr. P i t t e r -
m a n n : „Verdrehen Sie die Wor te nicht, Herr 
Landesrat!") Der Verdacht ist auch nur in Ihrem 
Kopf entstanden und in keinem anderen, davon 
bin ich überzeugt. Daher habe ich mich zum Wort 
gemeldet. Es ist selbstverständlich, daß gerade die 
Anständigkeit unserer Bürgermeister den gegen
wärtigen Zustand noch erträglich gemacht hat, trotz
dem müssen wir dafür sorgen, und Sie selbst haben 
ja oft schon davon geredet, diesen Zustand ab
zuändern. Wir müssen versuchen, das Ganze in 
eine Rechtsform zu bringen, damit nicht bei Ge
richt und in anderen Verhandlungen die Zuständig
keit für Verträge usw. dieser Bezirksverbände an
gezweifelt wird. Ich weiß nicht, warum die Nervo

sität so gestiegen ist und bedauere, daß in Ihrem 
Kopf der Verdacht entstanden ist, daß es Spitz
buben unter den Bürgexmeistern gäbe. (LR. 
P r i r s ' c h : „Er hat hur gesagt, er muß die Bürger
meister in Schutz nehmen, weil Sie. gesagt haben, 
die Verbände werden ihr Geld nicht hereinbringen. 
Drehen Sie doch die Dinge nicht um!") (Abg. Dr. 
K a a n : „Die größte Entgleisung ist, daß Sie im 
Namen al ler Abgeordnteten gesprochen haben.") 
(„Sie habuen die Bürgermeister verleumdet, daß 
sie ihre Pflicht nicht tun!") 

Abg. DDr. Hueber: Hoher Landtag! Ich habe, als 
ich mich zum Wort meldete, von der rechtlichen 
Seite her die Dinge beleuchtet und aufgezeigt, daß 
bei den Fürsorgeverbänden ein Rechtsvakuum be
steht, und dieses besteht ja tatsächlich (LR. 
P r i r s c h : „Sie suchen ja nur neue Schreib
tische, das ist ja Ihr Geschäft!"), was ja auch von 
allen Rechtsgelehrten bestätigt worden ist. Ich ver
weise nur auf Professor A d a m o v i c h , der auch 
von einer „Völlig ungeklärten Rechtslage" sprach. 
Ich glaube1, meine Damen, und Herren von der ÖVP, 
daß Ihnen Professor Adamovich sehr nahe gestanden 
ist. Aber auch der Kommentar von F r i t z e r ist 
von Ihnen immer anerkannt worden, auch der 
spricht von einer mangelhaften Rechtslage, ferner 
die Rechtssprechung, die ich Ihnen aufgezeigt habe, 
weiters der Aufsatz des Herrn Hofrates. Dr. M o i o -
k u 11 i, des Leiters der Abteilung 7, enthalten in 
der Zeitschrift „Die Gemeinde". Diese alle sprechen 
von einer völlig ungeklärten 'Rechtslage, und ich 
glaube, man muß doch |diese Juristen anhören, 
wenn sie darlegen und begründen, daß hier ein 
Rechtsvakuum vorliegt und daß man nicht mit dem 
Bestehen eines de-facto-Zustandes das Auslangen 
finden kann. Sicherlich funktionieren die Verbände. 
Ich habe auch nicht erwähnt, daß die Gemeindever
bände ihre Gelder nicht kriegen würden oder daß 
gar die Bürgermeister Spitzbuben wären. (LR. Fritz 
M a t z n e r : „Hat auch niemand gesagt!") (Ver
schiedene Zwischenrufe, Unruhe.) Wer hat denn 
so etwas überhaupt behauptet. Niemand' hat an so 
etwas gedacht! 

Aber, Herr Landeshauptmann, auf der anderen 
Seite müssen wir sagen, e s gibt notleidende Ge
meinden und es gab sogar Gemeinden, über deren 
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist. 
Das ist auch schon vorgekommen. Es gilbt notlei
dende Gemeinden, die nur mit größten Schwierig
keiten einer derartigen Verbandisumlage nachkom
men werden. Ich erinnere mich ja noch an die Be
ratungen im Ausschuß, wo die Fraktion der ÖVP 
es bedauert hat, daß man die Umlagebeitiräge nicht 
mehr einbehalten kann, ja, man hat sogar erklärt, 
man wird sie weiter einbehalten, wenn die Gemein
den damit e inverstanden sind. Dieser Vorgang hat 
sich also so bewährt , daß man nicht nur die Lamdes-
umlage e inbehält oder die Bedarfszuwaisungen, 
sondern auch die Gemieindeverbandsumlage. Das 
war zweckmäßig, und man hat bedauert, daß sich die 
Bundesregierung jetzt nach 10 Jahreni auf einmal 
auf den Standpunkt, stellt, das sei verfassungswid
rig und die Anteile müßten voll ausbezahlt werden. 
Man hat e s ebenso bedauert, daß die • Bundesregie
rung nun nach 10 Jahren hei der Vollziehung des 
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Gesetzes ihre Mitwirkung verweigert. Gewiß, das 
kann die Bundesregierung tun. Sie kann nach Ar
tikel 97 Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes ihre 
Mitwirkung verweigern. Es ist das aber ein sehr 
bedenklicher Zustand, w e m eine Gebietskörper
schaft der anderen Gebietskörperschaft, dort wo es 
gerechtfertigt und zweckmäßig ist, ihre Mitwirkung 
verweigert . Die Abgeordneten haben das schon im 
Ausschuß mit dem Ausdruck des Bedauerns zur 
Kenntnis genommen. Und nun, Herr Landeshaupt
mann, machen Sie daraus eine Errungenschaft, so, 
als ob dadurch die Gemeinden erlöst worden wä
ren. Ihre Fraktion bedauerte das im Ausschuß selbst, 
Ihre Fraktion hat im Ausschuß erklärt, die Landes
regierung wird trotzdem dort einbehalten, wo die 
Gemeinden nicht widersprechen, und hier, im Hohen 
Hause, wird gleichsam eine Gemeindebefreiung ge
feiert, als ob die Gemeinden von der Einbehaltung 
dieser Umlage erlöst worden wären, die sie sowieso 
zahlen müssen und die sie, wie auch wir der Mei
nung sind, auch zahlen werden. So demagogisch 
kann man die Dinge j a doch nicht behandeln! (Abg. 
S c h e e r : „Der Herr Landeshauptmann kann das.") 
(Gegenrufe bei ÖVP.) Letzten Endes, Herr Landes
hauptmann, sind die Gemeinderatswahlen vorüber, 
das war eine sehr, sehr verspätete Wahlpropa
ganda für Ihre Partei. 

Nun, meine Damen und Herren, wir wollten ja 
eine solche Debatte keineswegs vom Zaune bre
chen, wir sind eine Partei, die nach Recht und Ord
nung strebt. (Gelächter bei der ÖVP.) Ja, lachen Sie 
nur! Sie können mit Ihrer Fraktion nur Recht und 
Ordnung verlachen, das schaut Ihnen ähnlich. Sie 
haben in diesem Sumpf der Koalition schon längst 
das Gefühl für Recht und Anstand verloren, des
halb können Sie lachen, wenn wir Freiheitlichen für 
Recht und Ordnung eintreten. Meine Damen und 
Herren, daß wir Freiheitlichen sowohl im Parlament 
als auch in den gesetzgebenden Körperschaften der 
Bundesländer nach Recht und Ordnung rufen, dieses 
Recht werden Sie uns nicht nehmen. Es wird dieser 
Ruf auch von der 'Bevölkerung gehört werden, seien 
Sie dessen sicher! Und nichts anderes wollten wir 
mdt diesem Resolutionsantrag, als daß endlich ein
mal ein de-facto-Zustand, den wir nicht bekrittelt, 
sondern bejaht haben, in einen1 de-jure-Zustand 
umgewandelt wird. (Zwischenruf bei ÖVP: „Wir 
haben nichts dagegen!") Deshalb nochmals das Er
suchen an das Hohe Haus, die Vertreter der Frak
tionen mögen diesem unserem Antrag zustimmen. 

LR. DDr. Schachner-Blazizek: Hoher Landtag! Ich 
bin leider gezwungen, noch einmal das Wort zu er
greifen. Herr Landesrat Prirsch hat in zwei Zwi
schenrufen festgestellt, daß der Herr Landeshaupt
mann veranlaßt war, die Bürgermeister in Schutz zu 
nehmen. Ich frage Sie, Hohes Haus, gegen wen und 
gegen was? Gegen die Auffassung, daß s ie nicht 
zahlen wollen? Diese Auffassung habe ich mit kei
nem Wor t hier vertreten. Ich habe nicht erklärt, daß 
die Bürgermeister nicht zahlen, sondern daß die 
Einbringung auf Schwierigkeiten s toßen könnte. 
(LR. P r i r s c h : „Was heißt das?") Wenn Sie dar
aus subsumieren, ein Bürgermeister könnte auf 
die Idee kommen, das Geld nicht zu zahlen, dann 
ist das Ihre Subsumtion, nlicht meine. Ich habe aus
drücklich darauf hingewiesen, daß die 'Gemeinden 

in großen Schwierigkeiten sind, daß ein Zurücksin
ken der Fürsorge in die untere Ebene der Gemein
de nicht mehr denkbar wäre und daß die eine odeir 
andere Gemeinde sehr leicht in Leistungsschwi'e-
rigkeiten kommen kann. (Abg. Dr. K a a n : „Das 
hat sich gar nicht darauf bezogen!") Daß ein Bür
germeister dabei verdächtigt worden wäre, oder 
daß ein 'Bürgermeister gegen i rgendeinen Angriff 
in Schutz genommen werden müßte, läßt sich daraus 
keineswegs ableiten. 
• Landesrat Prirsch ha t ferner die Auffassung ver
treten, daß Abg. Dr. Hueber n eue Schreibtische 
sucht. Das geht daneben. Wenn dfe Gemainde-
verbandsumlage genau so wie die Landesumlage ab
gezogen und dem Gemeindeverband zugewiesen 
wird, so geschieht dies wesentlich einfacher. Es sind 
weitaus weniger Beamte, weniger Sessel und weni
ger Material erforderlich a ls wenn die' Gemeinde-
Verbände sich mit der Vorschreibung befassen müs
sen. Wo sind dann die' Schreibtische? Bei der Lö
sung, bei der die Gemieindeverbände die Umlage 
selbst e inheben sollen? (Landesrat P r i r s c h : „Die 
Verwaltungsvereinfachung kennen wir.") 

Aber, meine Damen und Herren, ich stelle grund
sätzlich folgendes fest: der Aufbau der Fürsorge 
funktioniert, e r funktioniert heute tadellos' (Rufe 
bei ÖVP: „Na also!"). Dank der aufopferungsvollen 
Tätigkeit unserer Bürgermeister, unserer Gerneinde-
funktionäre und unserer Bezirkshäuptleute, dank 
de>r Tätigkeit aller dieser Organe! (Abg. Dr. P i t 
t e r m a n n : „Hätten Sie das gleich gesagt!") 
(Zwischenrufe: „Zu spät!", „Jetzt so, früher an
ders!") Wir müssen allen diesen Funktionären zwei
fellos danken, aber dieser Dank und die Tatsache, 
daß die Gemeinden in der Lage sind, die Zahlungen 
aufzubringen, das sind zweierlei Dinge. (Abg. Dr. 
K a a n : „Nein!") 

Wenn eine Umlage vorgeschrieben und einge
hoben werden muß, ohne daß das eigentliche Rechts-
gebäude, der Gemeindeveirband, rechtlich existent 
ist, so ist das nicht re ine Theorie. Sie müssen zu
geben, daß das, was wir ver langen und was vom 
Herrn Dr. Hueber und von uns begründet wurde, 
nur das eine be»zweckt, nämlich: daß diese Ge-
meindeverbände auch rechtlich exis tent 'gemacht 
werden. Rechtlich existent kann der Gemeindever
band nur durch VerfassungsTecht werden. Aber das 
Verfassungsrecht, das se ine rechtliche Existenz be
gründen würde, ist bis heu te nicht erlassen wor
den. Das ist nicht Theorie, das ist das Fundament 
der Praxis. Dort, wo der Staat, wo das Land oder 
i rgendein öffentliches 'Organ in die menschliche 
Existenz oder in die Existenz anderer Organe ein
greift, finanziell oder sonstwie, muß diese Hand- * 
lung durch Gesetz gedeckt sein. Die rechtliche 
Existenz der Gemeindeverbände ha t e in Verfas-
sungsgesetz zur Voraussetzung, und dieses Gesetz 
fordern wir, und nichts anderes, meinte! Herren. 
(LR. P r i r s c h : „Die neue Koalition.") (Abg. DDr. 
H u e b e r : „So ein hahntebüebener Unsinn! Wie 
oft waren wir mit Ihnen einer Meinung und sind 
doch nicht mit Ihnen in Koalition!") (Andere Zwi
schenrufe, Lärm, Präsident mahnt zur Ruhe.) 

Abg. Dr. Kaan: Es ha t gewiß nfemand in die
sem Hohen Hause geahnt, daß diei Ausführungen 
Dr. Huebens zu solchen Entstellungen und Enf-



896 43. Sitzung des Steierm. Landtages, IV. Periode. — 6. April 1960. 

gleisungen führen werden. Ich muß nochmals als 
schwere Enitgleisung die Ausführungen des Herrn 
Landesrates Matzner festhalten, daß er seine Ent
gegnung auf die Ausführungen des Herrn Lan
deshauptmannes damit begonnen hat, er glaube 
im Namen a l l e r Abgeordneten hier zu spre
chen. Dazu war er nicht berechtiigt, und er hat 
auch nicht im Namen aller Abgeordneten zu spre
chen. Wir haben uns das auch niemals angemaßt, 
wenn wir der Meinung sein könnten, wir seien 
mit Ihnen einer Meinung. Die zweite ' Entstel
lung ist, daß der Herr Abgeordnete Dr. Hueber 
seine Ausführungen mit den Wor ten schloß: „Wir 
sind für Ordnung und Recht" und sich damit im Ge
gensatz zu uns fühlt. Der Sache selbst zugewendet 
muß man sagen, die Ordnung haben alle anerkannt, 
das hat auch der Herr Landeshauptmann bestätigt, 
kein Befürsorgter wird vergessen und die Fürsorge 
funktioniert. Zum Rufe nach Recht, nach der verfas
sungsmäßigen Grundlage, hat, de r Herr Landes
hauptmann betont . . . (Abg. DDr. H u e b e r : „Er 
bat gesagt, das sei ein .Schmarren'!") Das ist die 

. zweite Entstellung, die Sie sich leisten! (Abg. DDr. 
H u e b e r : „Jeder hat das vom .Schmarren' ge
hört!") Wir werden Ihre Resolution unterstützen, 
und darauf ist es bei Ihnen ja schließlich ange
kommen. 

Nun zu dem, was der Herr Landesrat Dr. Schach-
ner-iBlazizek gesagt bat! Auch hier ist eine Ent
stellung vorgekommen. Sie haben Ihre Ausführun
gen historisch damit begründet, daß man den Feu
dalherren seinerzeit ihre Berechtigungen damit ge
nommen, hat, daß man ihnen ihre Subsidiien ge
nommen ha t und daß die gleiche Methode hier an
gewendet werden, soll. (Rufe bei ÖVP: „Jawohl!", 
„So ist es!") Sie können nicht sagen, daß das e ine 
höhere Gewalt sei. (LR. DDr. S c h a c h n e r - B l a -
z 1 z e k : „Was hat denn diasi mit d en Bürgermeistern 
zu tun?") Darf ich jetzt mit einer Gegenfrage ant
worten? Wenn das Geld, das der Gemeinde zusteht, 
ihr vorher abgezogen wird, oder wenn sie es nach
her selbst einzahlt, wird es deswegen mehr? Es 
geht der Gemeinde genau so ab, ob es ihr nun vor
her abgezogen wird, oder ob sie es nachher her
gibt. Daher konnte der Einwand nur so verstanden 
werden, daß bei den Gemeinden schlechter Wille 
dahinter steckt. (Lebhafte Zustiimmungsrufe bei 
ÖVP.) (LR. DDr. S c h a c h n e r - B 1 a z i z e k : „Un
erhört ist das! Der Einwurf galt nur der Tatsache, 
daß nicht abgezogen werden darf, mit e twas an
derem ha t das nichts zu tun!") 

Abg. Sebastian: Hohes; Haus, meine Damen und 
Herren! Ich muß feststellen, daß es für den Hohen 
Landtag keine Ehre ist, in e iner Frage, die die Für
sorge betrifft, sich auf das Gebiet der Demagogie 
zu begeben. Die ÖVP ha t im Ausschuß durch ihre 
Sprecher die Entscheidung des Verfasisungsdienstes 
bedauert . Das s teht einwandfrei fest und kann pro
tokollarisch nachgelesen werden. (Abg. DDr. H u e 
b e r : „Das habe ich auch gehört!") Der D'VP-Spre-
cher Herr Abg. Dr. Rainer hat ebenfalls — ich be
tone — isein Bedauern in seiner Feststellung dar
gelegt, indem er wörtlich sagte, der iBezirksfürsorge-
verband müsse nun zusehen, wie er zu seinem Geld 
komme. (Abg. DDr. H u e b e r : „Das s teht auch 
im Protokoll und in der Regierungsvorlage!") 

Meine Damen und Herren, es wird nicht mehr 
und nicht weniger gefordert, als e in Gesetz, welches 
einen de-facto-Zustand gesetzlich verankern soll. Zu 
wiederholten Malen ist das Einverständnis aller 
Fraktionen zu diesem Gesetz bekundet worden. Der 
Herr Abg. Dr. Hueber hat darüber h inaus aus einem 
stenographischen Bericht vorgelesen, was der Herr 
Landeshauptmann noch zur Zeit der Besatzung zu 
dieser Frage gesagt hat, und zwar ebenfalls be
jahend gesagt hat. Österreich ist ein Rechtsstaat, 
und es soll jedes Recht, welches dem Staatsbürger 
zusteht, durch ein Gesetz beurkundet sein. Das 
wäre der Sukkurs dessen, was Landesrat Dr. Schach
ner gesagt hat. Wir stehen a l s Sozialisten auf dem 
Standpunkt, daß gerade. Fürsorge nicht Gnade zu 
sein hat, sondern ein Recht sein muß. (Abg. Dr. 
K a a n : „Sind wir einverstanden!") Ein Recht für 
jedermann und ein Recht, so beurkundet, daß jeder 
weiß, wenn er dieses Rechtes nicht teilhaftig wird, 
könne er sich irgendwohin zur Wahrung dieses 
Rechtes wenden. (Lh. K r a i n e r ; „Ist ja so ge
setzlich geregelt!") Ja, ich kenne unser Fürsoirgege-
setz! Aber wir hören bei jeder Auseinandersetzung 
und wissen es auch, daß es bei uns viele Gemein
den gibt, d ie nicht einmal die notwendigsten Pflicht
aufgaben erfüllen können und daß es manchmal 
eben schwierig ist, dann auch noch für die Fürsorge 
diesen oder j enen Betrag abzugeben. Das wird nie
mand bestreiten, und nur aus ' dieser Perspektive 
heraus würde gesagt, wenn kein Rechtszustand be
steht — und das k lang auch klar aus den Worten 
des Herrn Berichterstatters heraus — dann muß 
eben die Fürsorge „zusehen", wie sie ihr Geld 
kriegt. Nun soll einer der Herren Abgeordneten, 
die jetzt so schreien, m irdtoch sagen, wohin sich der 
Bezirksfürsorgeverband .wenden soll, um das Geld 
doch hereinzukriegen? (Lh. K r a i n e r : „Wir brau
chen keime Erklärung!") 

Ich darf nur in Erinnerung bringen, den Zustand, 
den wir jetzt haben, hat es auch zwischen 1934 und 
1938 gegeben. In Domawifcz war damals die Wirt
schaftskrise derart; und die Gemeinde war derart 
verschuldet, daß s ie nicht einmal ihre Beamten und 
Angestellten bezahlen konnte. (Lh. K r a i n e r : 
„Ist in Konkurs gegangen.") Und die Gemeinde-
armen sind damals — und ich schäme mich nicht 
zu sagen, daß ich damals auch unter j enen war — 
in der Hauptschule um ein Mittagessen angestan
den. Und wir sagen nun, wir wünschen und wollen 
nicht, daß ein solcher Zustand noch einmal kommen 
soll. (Lh. K r a l n e r : „Das ist e ine Unterstellung, 
die unverschämt ist!") Herr Landeshauptmann, las
sen Sie mich aussprechen. Wenn eine Gemeinde in 
derart ige finanzielle Schwierigkeiten kommt, daß 
sie ihren Pflichtiaufgaben nicht mehr gerecht werden 
kann, d ann .kann sie eben auch, so sehr s ie auch 
will, diese Leistung an den Bezirksfürsorgeverband 
nicht erbringen. Nur damit hat das zu tun und mit 
nichts anderem. Wir wollen ja auch nur einen tat
sächlich beistehenden Zustand gesetzlich verankern, 
nachdem Sie ja auch selbst im Ausschuß bekun
deten, Sie wollten, daß eis so bliebe. Es ist nun 
10 Jahre gut gegangen, und Sie selbst sagten, daß 
der Zustand so bleiben solle, wie er jetzt ist. Nichts 
anderes ist aus all den Reden bisher durchgeklun
gen. 
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Das wollte ich zur Richtigstellung, und um die 
Rückkehr zur Sachlichkeit zu erleichtern, gesagt 
haben. (Starker Beifall bei SPÖ und FPU.) 

Präsident: Die Rednerliste' ist erschöpft. Ich stelle 
zuerst für den mir überreichten Resolutionsantrag 
die Unterstützungsfrage, sodann werde ich ihn in 
die Behandlung einbeziehen. 

Ich lasse zuerst über die Gesetzesvorlage des 
Herrn Berichterstatters abstimmen und bitte die 
Abgeordneten, die dem Antrag zustimmen, eine 
Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

Der mir überreichte Resolutionsantrag hat nicht 
die notwendige Unterstützung, ich stelle daher die 
Unterstützungsanfrage und ersuche die Abgeord
neten, welche diesem Antrag die Unterstützung ge
ben wollen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) Die 
Unterstützung ist gegeben. 

Ich komme nun zur Abstimmung über den Reso
lutionsantrag und bitte jene Abgeordneten, die die 
Zustimmung geben, eine' Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist 'angenommen. 

2. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 87, Gesetz, mit dem das Gesetz vom 4. Juni 
1959, LGB1. Nr. 71, über den Ehrenring des Landes 

Steiermark abgeändert wird. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. F r e u n b i c h l e r , 
dem ich das Wort erteile. 

Berichterstatter Abg. DDr. Freunbichler: Hoher 
Landtag! Das unter Nr. 71 des Landesgesetzblattes, 
J ahrgang 1959, verlautbarte Landesgesetz vom 
4. Juni 1959 über den Ehrenring des Landes Steier
mark sieht vor, daß dieser Ring ein massiver 14-
karät iger glatter Goldring mit dem steirischen Lan-
deswappen ist. Nach § 5 dieses Gesetzes ist es der 
Steiermärkischen Landesregierung überlassen, nä
here Bestimmungen über die genaue Beschaffenheit 
dieses Ringes zu erlassen. Von den der Landesre
gierung vorgelegten Musterringen hat ein Modell 
besonders die Zustimmung gefunden, das aber so
wohl hinsichtlich der Qualität als auch hinsichtlich 
des Aussehens im bestehenden Gesetz keine Dek-
kung findet. Es war daher erforderlich, eine No
velle auszuarbeiten, die dem Gemeinde- und Ver-
fassungsausschuß am 25. Februar 1960 vorgelegen 
ist und von diesem eingehend beraten und zum 
Beschluß erhoben wurde. Der durch diese Novelle 
abzuändernde § 2 dieses Gesetzes sieht vor, daß 
der Ehrenring ein 18karätiger glatter Goldring mit 
zwei aufgesetzten ovalen Schalen, deren obere das 
steirische Landeswappen trägt, se in soll. Die No
velle liegt den Damen und Herren in gedruckter 
Form vor und ich bitte, s ie in dieser Form zum Be
schluß zu erheben. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor, ich 
bringe daher den Antrag des Herrn BeTichterstatters 
zur Abstimmung und ersuche die1 Abgeordneten, 
zum Zeichen ihrer Zustimmung eine Hand zu er
heben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses, Einl.-Zahl 306, über die Anzeige 
des Herrn Ersten Landeshauptmannstellvertreters 
Norbert Horvatek gemäß § 28 Abs. 9 des Landes

verfassungsgesetzes. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. R a i n e r . Ich erteile 
ihm das Wort . 

Berichterstatter Abg. Dr. Rainer: Hoher Landtag! 
Der Herr Erste Landeshauptrnannstellvertreter Nor
bert Horvatek hat dem Präsidium des Steiermärki
schen Landtages angezeigt, daß er zum Mitglied des 
Aufsichtsrates der österreichischen Alpine-Montan
gesellschaft berufen wurde und ersucht, ihm die 
Genehmigung zur Ausübung dieses Postens zu er
teilen. Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß hat 
sich mit dieser Anzeige beschäftigt, und namens des 
Ausschusses stelle ich folgenden Antrag: 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Steiermärkische Landtag genehmigt, daß sich 
Herr Erster Landeshauptmannstellvertreter Norbert 
Horvatek als Mitglied des Aufsichtsirates in der Lei
tung der österreichischen Alpine-Montangeselischaft 
betätigt." 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor, ich 
bringe daher den Antrag des Herrn Berichterstatters 
zur Abstimmung und ersuche die Abgeordneten, 
die ihm zustimmen, e ine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

Damit ist die heutige Tagesordnung erschöpft. 

Bevor ich die Sitzung schließe, verltautbare ich 
die Termine der nächsten Sitzungen der Landtags
ausschüsse: 

Der Finanzausschuß wird am 26. April um 10 Uhr 
eine Sitzung abhalten, 

der Kontrolläusischuß ebenfalls am 26. April um 
16 Uhr, 

der Gemeinde- und Verfassungsausschuß e ine Sit
zung am 27. April um 10 Uhr vormittag. 

Für alle vorerwähnten Ausschußsitzungen wer
den schriftliche Einladungen ausgegeben. 

Auch die nächste Landtagssitzung wird im schrift
lichen Wege einberufen. 

Die Landtagssitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung um 17.30 Uhr.) 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 2876-60 
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